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► Nr.  VO/2019/07399
öffentlich

Lübeck, 19.03.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital: Jahresabschluss 2011
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

29.04.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
21.05.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
23.05.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Die Bürgerschaft beschließt den als Anlage beigefügten Jahresab-
schluss 2011 und den Lagebericht der Stiftung Heiligen-Geist-Hos-
pital nach § 95 n Abs. 3 GO i.V.m. § 17Abs. 2 Stiftungsgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein. 

2) Der Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 419.804,61 € ist der Freien 
Rücklage (167.921,84 €) und der Zweckrücklage (251.882,77 €) zu-
zuführen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

2.280.5 – Stiftungsverwaltung: zustimmend
1.140 – Rechnungsprüfungsamt: siehe an-
lie gende Prüfberichte.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Begründung:
Zu 1) Der zweite doppische Jahresabschluss 2011 der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital wur-
de erstellt und liegt mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vor. Abschließend 
wird darin festgestellt: 

„Das Rechnungsprüfungsamt ist der Ansicht, dass der Jahresabschluss 2011 ein nicht den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
widerspiegelt. 
Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass aufgrund der im Weiteren beschriebenen Umstände 
insbesondere bei den Kunstgegenständen und der noch unbeantworteten dazu erfolgten 
Anfragen an die Stiftungsaufsicht beim Innenministerium keine andere Buchungs-Verfah-
rensweise möglich gewesen ist.“ 

Korrekturen an der Eröffnungsbilanz können nach § 56 GemHVO-Doppik noch im fünften 
doppischen Jahresabschluss erfolgsneutral umgesetzt werden. Für die Stiftung Heiligen-
Geist-Hospital ist dies der Jahresabschluss 2014. Korrekturen, die erst anschließend umge-
setzt werden müssen, belasten oder entlasten danach das Jahresergebnis der Stiftung. 

Dieser Jahresabschluss 2011 wurde zwischenzeitlich vom Rechnungsprüfungsamt abschlie-
ßend geprüft. Die Prüfungsfeststellung sowie die Stellungnahme der Verwaltung des Rech-
nungsprüfungsamtes wurden im Rechnungsprüfungsausschuss am 14.03.2019 zur Kenntnis 
genommen, so dass nun die Bürgerschaft beschließen kann. 

Hinsichtlich ausführlicher Angaben zum Jahresabschluss mit dem Lagebericht sei auf die 
Anlagen verwiesen. 

Nach § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein gelten die Vorschriften 
über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auch für kommunale Stiftungen. 

Zu 2) Nach § 95 n Abs.3 und 4 GO hat die Bürgerschaft konkret über den Jahresabschluss 
und über die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen. Im vorliegenden Fall des 
Jahresüberschusses von 419.804,61 € empfiehlt die Stiftungsverwaltung die Zuführung zur 
Freien Rücklage (167.921,84 €) und zur Zweckrücklage (251.882,77 €). 
Bei der Erstellung der inzwischen aufgestellten Folgejahresabschlüsse wurde von dieser 
Beschlussfassung aber bereits ausgegangen. 

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2019/07179
öffentlich

Lübeck, 13.02.2019

Bearbeitung: Elke Buller (E-Mail: elke.buller@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stiftung 
Heiligen-Geist-Hospital und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 
2011

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Jahresabschlussprüfungsbericht im Zu-
ge der Erstbehandlung.

Anlagen: 

- 20181101 Bericht HGH JA 2011

- Anlage_HGH_JA_2011_2017-11-30_unterschrieben 

- 20190212 Stgn v 1.201 zum JA Stiftung HGH 2011
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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im 
Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresab-
schluss (JA) und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen be-
schränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender Jahresabschlüsse hat das RPA von dieser 
Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden zu Be-
ginn der Kapitel Bilanz und Ergebnisrechnung in diesem Bericht aufgelistet. 

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2011. Dieser wurde im November 2017 vom 
Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA im Mai 2018 zur Prüfung vorgelegt. Die 
weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung, die hauptsächlich von Juli 2018 
bis September 2018 stattfand, bereitgestellt.  

1.1 Vorjahre 

Die Eröffnungsbilanz (EB) zum Stichtag 01.01.2010 und der Bericht des RPA vom 
20.03.2015 sowie der JA 2010 und der Bericht des RPA vom 24.04.2018 waren zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht der Bürgerschaft vorgelegt worden. 
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Tabelle 1: Prüfbemerkungen der Vorjahre 

Thema Prüfbemerkung Stellungnahme der Ver-
waltung  

Anmerkung 

EB (01.01.2010) 

Immaterielle Ver-
mögensgegen-
stände 

Es fehlte die Bilanzierung 
eines Ankaufsrechts für ein 
Grundstück (Wert: 
47 TEUR). 

Der Bestand und Wert des 
Ankaufsrechts werden ge-
prüft und ggf. nachträglich 
erfasst. 

2010 erfolgte die Ablösung 
des Ankaufsrechts unter 
Verbuchung eines Finanz-
ertrages (siehe auch Tz. 
2.2.3). Mit Beschluss der 
Bürgerschaft über EB und JA 
2010 wird diese Bemerkung 
nicht weiter verfolgt werden. 

Bebaute 
Grundstücke 

Anlagen Nr. 9200192 und 
-193 sind keine Wohnbau-
ten und in die sonstigen 
Dienst-, Geschäfts- und Be-
triebsgebäude umzubuchen 
(Restbuchwert [RBW] 2011: 
5,0 Mio. EUR) 

Die Umbuchung ist vor-
gesehen. 

Bisher (Juli 2018) ist keine 
Korrektur erfolgt. 

Bebaute Grund-
stücke 

Bei den Anlagen 9200192, 
-193, -194, -223 und -224 
enthielten die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten 
(AHK) Erhaltungsaufwand 
(RBW der Anlagen 2011: 
6,6 Mio. EUR) 

Sofern Kosten der Erhaltung 
fälschlicherweise als AHK 
ausgewiesen werden, wird 
dies durch EB-Korrekturen 
bereinigt. 

Bisher (Juli 2018) ist keine 
Korrektur erfolgt. 

Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 

Durch fehlende Rückindizie-
rungen sind Skulpturen um 
452 TEUR und Kunsthand-
werk um 20 TEUR zu hoch 
ausgewiesen. 

Eine Korrektur im nächst 
erreichbaren JA ist vorge-
sehen. 

Eine Korrektur ist im 
Buchungsjahr 2014 erfolgt.  

Sonstige privat-
rechtliche 
Forderungen 

Es fehlen antizipative Rech-
nungsabrenzungsposten in 
Höhe von 48 TEUR. 

Der Sachverhalt wird geprüft 
und ggf. im Zuge von EB-
Korrekturen umgesetzt. 

Es erfolgte die Buchung als 
lfd. Ertrag 2010 bei den 
Mieten und Pachten. Mit 
Beschluss der Bürgerschaft 
über EB und JA 2010 wird 
diese Bemerkung nicht 
weiter verfolgt werden. 

Aktive Rechnungs-
abgrenzung (ARAP) 

Für Zuwendungen in den 
Jahren 2000-2004 aus dem 
Vermögenshaushalt wurden 
keine ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird geprüft 
und ggf. im Zuge von EB-
Korrekturen umgesetzt. 

Bisher (Juli 2018) ist keine 
Korrektur erfolgt. 

Eigenkapital Durch die Nichtberück-
sichtigung der Haushalts-
ausgabereste in Höhe von 
180 TEUR in der EB stehen 
der Stiftung weniger Mittel 
für satzungsgemäße 
Zwecke zur Verfügung. 

Dies ist ein einmaliger 
Effekt aufgrund des 
Übergangs zur Doppik. 

Mit Beschluss der Bürger-
schaft über die EB wird 
diese Bemerkung nicht wei-
ter verfolgt werden. 

Sonderposten Die Stiftung hat für diverse 
Maßnahmen Zuwendungen 
erhalten, die Sonderposten 
wurden jedoch nicht bilan-
ziert. 

Können vom RPA konkrete 
Korrekturbedarfe 
dargestellt werden, so 
werden diese geprüft und 
ggf. umgesetzt. 

Das RPA hatte in einer ge-
sonderten Prüfungsmittei-
lung vom 24.04.2014 be-
reits die Maßnahmen kon-
kreter benannt: Pilgerhalle, 
Hospitalgebäude, Wappen-
fenster, Hof Behlendorf. 
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Thema Prüfbemerkung Stellungnahme der Ver-
waltung  

Anmerkung 

EB (01.01.2010) 

Altersteilzeit-
Rückstellung 
(ATZ) 

Die Rückstellung wurde um 
ca. 27 TEUR zu hoch gebil-
det. 

Sollte der Sachverhalt kon-
kret dargestellt werden, so 
wird dieser geprüft und ggf. 
korrigiert. 

Das RPA hatte den Sachver-
halt bereits in einer geson-
derten Prüfungsmitteilung 
vom 04.07.2013 dargestellt: 
Die Überbewertung ist 
durch die nicht-ratierliche 
Einstellung des Aufsto-
ckungsbetrages erfolgt. 

JA 2010 

Kunstgegenstände Die Pilgerhalle (Anlage 
9200314, AHK 491 TEUR) 
hätte bei den Gebäuden 
ausgewiesen werden 
müssen. 

 Die Anlage wurde im 
Buchungsjahr 2016 umge-
bucht zu den sonstigen 
Dienst, Geschäfts- und 
Betriebsgebäuden. 

Sonstige privat-
rechtliche 
Forderungen 

Das Fehlen von forderungs-
begründenden Unterlagen 
für Forderungen gegenüber 
der Stiftung St. Johannis-
Jungfrauenkloster (JJK) 
(146 TEUR) wurde bean-
standet. 

Aufgrund der Beschluss-
fassung der Bürgerschaft 
über Haushaltsplan und 
Jahresrechnung sollen Be-
lege nicht erforderlich sein. 

Forderungen gegenüber 
der Stiftung JJK zum JA 
2011: 174 TEUR, erneute 
Beanstandung siehe Tz. 
2.1.1. 

Stiftungskapital Eine Verrechnung zwischen 
Ergebnisrücklage und All-
gemeiner Rücklage hätte 
von der Bürgerschaft be-
schlossen werden müssen 
und erst zum JA 2011 um-
gesetzt werden dürfen. 

Mit der Vorlage des JA 
2010 soll ein entsprechen-
der Beschlussvorschlag 
unterbreitet werden. 

Die Vorlage ist noch nicht 
erfolgt. (Stand Juli 2018) 

Bilanzielle 
Abschreibungen 

34 TEUR aus einem Grund-
stücksverkauf wurden feh-
lerhaft ausgewiesen 
(Bruttoausweis auf 
falschem Konto). 

 Mit Beschluss über den JA 
2010 wird diese Bemer-
kung nicht weiter verfolgt 
werden. 

Auszahlung (AZ) für 
die Gewährung von 
Ausleihungen 

Der Ausweis einer Termin-
geldanlage (600 TEUR) und 
des Zuschusses an die Stif-
tung JJK (115 TEUR) in der 
Kontengruppe (KGr) 78 AZ 
aus Investitionstätigkeit ist 
nicht korrekt.  

Dieser Hinweis wird bei der 
Erstellung künftiger Jah-
resabschlüsse berück-
sichtigt. 

In 2011 fand keine 
Erhöhung der Termingeld-
anlage statt. Der Zuschuss 
an die Stiftung JJK wurde 
2011 noch über diese 
Kontenarten abgewickelt. 
(siehe Tz. 2.3.1) 

AZ für die 
Gewährung von 
Ausleihungen / 
Fremde Finanzmittel 

Bei Umbuchungen 
zwischen Forderungs- und 
Verbindlichkeitenkonten 
wurden auch Finanzrech-
nungskonten angespro-
chen, so dass diese zu 
hoch ausgewiesen sind. 

Solche Sachverhalte sollen 
zukünftig im Anhang er-
läutert werden. 

In 2011 sind Finanzrech-
nungskonten erneut durch 
Sachbuchungen zu hoch 
ausgewiesen (siehe Tz. 
2.3.3), dies wurde nicht im 
Anhang erläutert. 
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Thema Prüfbemerkung Stellungnahme der Ver-
waltung  

Anmerkung 

EB (01.01.2010) 

Stiftungsvermögen Bei abnehmendem Eigen-
kapital konnte der Nach-
weis, dass das Stiftungs-
vermögen erhalten wurde, 
nicht erbracht werden. 

Eine Antwort des Innen-
ministeriums zur Gliede-
rung des Stiftungskapitals 
steht noch aus. 

Der Ausweis des Eigen-
kapitals bedarf aus Sicht 
des RPA weiterhin der 
Überarbeitung. (siehe Tz. 
2.1 und 3) 

Die Verwaltung wird um Stellungnahme zum aktuellen Stand der EB-Korrekturen bei den 
bebauten Grundstücken, den ARAPs, den Sonderposten und der ATZ-Rückstellung bzw. um 
Mitteilung gebeten, zu welchen Prüfbemerkungen keine Korrekturen seitens der Verwal-
tung vorgesehen sind. 

Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag, über den die Bürgerschaft im Rahmen der Beschlussfas-
sung über die EB (§ 95n GO) beschließen müsste, ist in der EB nicht ausgewiesen. Über die 
Behandlung des Jahresfehlbetrages 2010 muss die Bürgerschaft noch beschließen. 

1.2 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan wurde am 26.05.2011 von der Bürgerschaft beschlossen und bereits im 
März 2011 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt.  

2 Jahresabschluss 2011 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergeb-
nisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

2.1 Bilanz 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 
(GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 
und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über 
den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. Freie Rücklage und 
Zweckrücklage sind der Ergebnisrücklage zuzuordnen, die Verwaltung wird um Umgliede-
rung der Rücklagen mit dem nächsten Jahresabschluss gebeten. Für den Kontenausweis des 
Eigenkapitals empfiehlt das RPA mangels eines speziellen Kontenrahmens für Stiftungen in 
Schleswig-Holstein, sich an der Zuordnungsvorschrift zum Kommunalen Kontenrahmen 
Bayern für Eigenkapital bei kommunalen Stiftungen auszurichten.1 

                                                 
1 Vgl. http://www.gesetze-bayern.de/Content/ 

Resource?path=resources%2f3406DBAT_BayVV2023_I_2215_KF_001_A005.PDF, 27.06.2018, S. 156 f. 
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Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreswerte stimmen mit den Schlusssalden des 
JA 2010 überein. Die Ergebnisrechnung stimmt mit dem Jahresüberschuss, die Finanzrech-
nung mit den liquiden Mitteln überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bi-
lanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeiten-
spiegel) und mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere we-
sentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
2011 geprüft wurden, sind: 

• Ackerland, 

• Wohnbauten, 

• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

• Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

• Sonstige Ausleihungen, 

• Stiftungskapital, 

• Freie Rücklage, 

• Zweckrücklage,  

• Sonstige andere Rückstellungen und 

• Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich. 

2.1.1 Sonstige privatrechtliche Forderungen 
 
 31.12.2010 31.12.2011 

Kontenart 179 11.064.559 EUR 11.867.326 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen nahmen in 2011 um 803 TEUR zu. Sie bestan-
den im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der HL in Höhe von 11,7 Mio. EUR (Vor-
jahr 10,9 Mio. EUR) und gegenüber der Stiftung JJK in Höhe von 174 TEUR (Vorjahr 
146 EUR). 

Tabelle 2: Forderungen gegenüber der HL 

Forderungen HGH gegenüber HL 31.12.2010 
EUR 

31.12.2011 
EUR 

Veränderung 
EUR 

1791991122/3/8 aus lfd. Kto 814.057 1.590.875 776.818 
1791991124 aus Darlehen 10.100.000 10.100.000 0 

Summe 10.914.057 11.690.875 776.818 

Die Stiftung besaß kein Geschäftskonto. Ihre Zahlungen wickelte sie über Konten der HL ab, 
Einzahlungen dort für die Stiftung wurden als Forderungen der Stiftung gegenüber der HL 
abgebildet. Im Geschäftsjahr hat sich eine Veränderung dieser Forderungen um 777 TEUR 
ergeben. Dies spiegelt das positive Jahresergebnis (zuzüglich der rechnungsabgrenzenden 
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sonstigen Verbindlichkeiten) wider. Die Termingeldanlage blieb unverändert. Bei der HL 
sind die entsprechenden Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. 

Die Forderungen gegenüber der Stiftung JJK beruhten auf Zuschüssen, die die Stiftung HGH 
regelmäßig der Stiftung JJK gewährte. Es wurde ein geplanter Zuschuss als Liquiditätszu-
schuss zunächst gezahlt, nach Abschluss des Haushaltsjahres war die Stiftung JJK dann 
verpflichtet, den nicht benötigten Anteil zurückzuzahlen. Für 2009 bestand eine Rückzah-
lungsverpflichtung in Höhe von 91 TEUR, die Rückzahlung erfolgte 2011. Des Weiteren war 
die Rückzahlungsverpflichtung für 2010 (56 TEUR) in den Forderungen enthalten. Mit dem 
JA 2011 der Stiftung JJK2 stand auch die Rückzahlungsverpflichtung für 2011 in der vollen 
Höhe des ursprünglichen Zuschusses von 119 TEUR fest. Bei der Stiftung JJK war im JA 
2011 eine entsprechend hohe Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung HGH ausgewiesen. 
Die Rückzahlung erfolgte 2017. 
Für die Forderungen gab es allerdings keine Rückforderungsbescheide oder ähnliches. Die 
Verwaltung beider Stiftungen erfolgt durch dieselben Personen, es handelt sich jedoch um 
zwei getrennte Rechtspersönlichkeiten. Insofern beanstandet das RPA - wie bereits im Be-
richt zum JA 2010 - das Fehlen von schriftlichen Rückforderungen als forderungsbegrün-
dende Unterlagen. Der Haushaltsplan weder der Stiftung JJK noch der Stiftung HGH begrün-
det Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter (§ 78 Abs. 3 GO). Laut Stellungnahme der 
Verwaltung zum Bericht über den JA 2010 gewährt die Stiftung HGH aufgrund ihrer eige-
nen schwierigen finanziellen Lage aktuell keine Zuschüsse mehr an die Stiftung JJK. Sollte 
die Stiftung die Zuschussgewährung wieder aufnehmen, erwartet das RPA eine ordnungs-
gemäße Abwicklung. 

2.1.2 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
 31.12.2010 31.12.2011 

Kontengruppe 19 0 EUR 398.187 EUR 

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlun-
gen als ARAP anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-
stellen. 

Der Einbuchung der ARAPs lag eine Rückzahlungsvereinbarung zwischen der Stiftung HGH 
und dem Bereich Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck (GMHL) zugrunde. Das 
GMHL verpflichtete sich 2014 dazu, Überzahlungen der Stiftung für die Jahre 2010 
(326.673 EUR)3 und 2011 (71.514 TEUR) zurückzuzahlen. Die Zahlungen der Stiftung 
erfolgten für die Jahre 2010 und 2011 und nicht für zukünftigen Aufwand, sie waren auf-
grund der fehlenden Abrechnung durch das GMHL überhöht. Es handelte sich nicht um 
ARAPs nach § 49 Abs. 1 GemHVO, die Rückzahlungsverpflichtung hätte als Forderung ge-
genüber der HL ausgewiesen werden müssen. 

                                                 
2 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung JJK zum 31.12.2011 vom 11.07.2018, Tz. 2.1.3 

Jahresüberschuss. 
3 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung HGH zum 31.12.2010 vom 24.04.2018, Tz. 2.2.2 Aufwendungen 

für Sach- und Dienstleistungen. 
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2.1.3 Jahresüberschuss 
 
 31.12.2010 31.12.2011 
Kontengruppe 205 -65.337 EUR 419.805 EUR 

Der Jahresfehlbetrag 2010 wurde durch eine Entnahme aus der freien Rücklage ausge-
glichen (§ 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Die Entscheidung ist allerdings gemäß § 95n Abs. 3 
Satz 2 GemHVO-Doppik der Bürgerschaft vorbehalten. Der JA 2010 lag der Bürgerschaft 
zum Berichtszeitpunkt allerdings noch nicht vor. 

Im Gegensatz zu 2010 konnte die Stiftung in 2011 einen Überschuss von 420 TEUR erwirt-
schaften. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr beruht hauptsächlich auf der Gebäu-
deunterhaltung durch das GMHL. 2010 fand eine Überzahlung in Höhe von 327 TEUR statt, 
die sich aufgrund der Rückzahlungsvereinbarung als außerordentlicher Ertrag in dem JA 
2010 wiederfindet. Auch die Stiftung JJK erzielte aufgrund einer Rückzahlungsvereinbarung 
mit dem GMHL 2011 ein positives Jahresergebnis, sodass im Gegensatz zu 2010 (59 TEUR) 
kein Zuschuss durch die Stiftung HGH benötigt wurde. 

Der Jahresüberschuss soll nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der freien und der 
Zweckrücklage zugeführt werden (siehe auch Tz. 3). 

2.1.4 Sonstige Verbindlichkeiten 
 
 31.12.2010 31.12.2011 

Kontengruppe 37 8.173 EUR 341.607 EUR 

Es handelt sich im Wesentlichen (340 TEUR) um Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Der 
Großteil (323 TEUR) ist durch die Abgrenzung einer Rechnung des GMHL für Bauunterhal-
tung, Bauleitkosten und allgemeine Betriebskosten für 2011 entstanden. Die Rechnung 
wurde im Januar 2012 ausgestellt, der Aufwand bei der Stiftung noch im JA 2011 ausgewie-
sen (siehe Tz. 2.2.1), die Zahlung erfolgte aber erst in 2012. Damit wurde auch in 2012 die 
Verbindlichkeit wieder aufgelöst.  

Die HL hatte 2011 eine Forderung gegenüber der Stiftung in gleicher Höhe bilanziert. 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-
nisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmt mit den Zahlen aus dem Finanzbuchhal-
tungssystem überein. Die Ergebnisrechnung weicht im nachrichtlichen Teil („Ergebnis nach 
interner Leistungsabrechnung“ statt richtig „Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen“) 
vom zugehörigen Muster ab. Das RPA bittet die Verwaltung um Einhaltung des Musters mit 
dem Jahresabschluss 2012. Die Vorjahreszahlen sind korrekt dargestellt. Die bilanziellen 
Abschreibungen der Ergebnisrechnung stimmen mit dem Anlagenspiegel überein. 
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Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung darge-
stellt. Weitere wesentliche Positionen, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung 2011 geprüft wurden, sind: 

• Privatrechtliche Leistungsentgelte und 

• Sonstige ordentliche Aufwendungen. 

2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
 2010 2011 

Kontengruppe 52 -682.861 EUR -426.400 EUR 

Es handelt sich um Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der 
Stiftung, das Hospitalgebäude und die Stiftsgüter. Der Rückgang gegenüber dem Aufwand 
in 2010 beruht auf der Abrechnung des GMHL. 2010 wurden noch 513 TEUR ans GMHL ge-
zahlt, wobei dies eine Überzahlung von 327 TEUR beinhaltete. Für die Bauunterhaltung in 
2011 hat die Stiftung zunächst den vollen Planansatz von 268 TEUR an das GMHL geleistet. 
72 TEUR wurden allerdings aufgrund der in 2014 getroffenen Rückzahlungsvereinbarung 
für 2011 beim Aufwand wieder in Abzug gebracht (siehe auch Tz. 2.1.2). 

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (KGr 72) betrugen nur 170 TEUR. Die Dif-
ferenz zum Aufwand kam durch die Abrechnung des GMHL zustande. Die Rechnung für 
2011 wurde erst Anfang 2012 erstellt, der Aufwand noch korrekt in 2011 gebucht, die zu-
gehörige Zahlung ist aber erst in der Finanzrechnung des JA 2012 ausgewiesen.  

2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen 
 
 2010 2011 

Kontengruppe 57 -378.983 EUR -344.467 EUR 

Die Abschreibungen wurden im Wesentlichen durch das Stiftungsgebäude am Koberg ver-
ursacht. Der Rückgang resultierte daraus, dass im JA 2010 34 TEUR Abschreibungen aus 
Anlagenabgang nicht sachgerecht ausgewiesen wurden4. 

Die Höhe der Abschreibungen entspricht nicht den Verwaltungsvorschriften über Abschrei-
bungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden 
(VV-Abschreibungen). Wie im Anhang erläutert wurden die Abschreibungen beim Übergang 
in das doppische Haushaltswesen fortgeführt. Die bilanziellen Abschreibungen waren damit 
höher, als sie sich aufgrund der VV-Abschreibungen ergeben würden.  

                                                 
4 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH vom 24.04.2018, Tz. 2.2.3 Bilanzielle 

Abschreibungen. 
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2.2.3 Finanzerträge 
 
 2010 2011 

Kontengruppe 46 209.284 EUR 148.025 EUR 

Die Finanzerträge bestehen im Wesentlichen (141 TEUR) aus Zinsen für eine Festgeldanlage 
(siehe Tz. 2.1.1) bei der HL. 

2010 wurde in dieser Kontengruppe die Ablösung eines Ankaufsrecht für ein Grundstück in 
Höhe von 47 TEUR ausgewiesen. Dies erklärt den Rückgang der Finanzerträge im JA 2011 
gegenüber 2010. 

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen sind 266 TEUR ausgewiesen. Dies ist in 
der Einzahlung der Zinsen für das Festgeld von der HL (118 TEUR) für das Jahr 2010 zum 
Jahresbeginn 2011 begründet. 

2.2.4 Außerordentliche Erträge 
 
 2010 2011 

Kontengruppe 49 0 EUR 326.673 EUR 

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
anfallen, selten vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind (§ 59 Nr. 6 
GemHVO-Doppik). 

Die 327 TEUR Ertrag entstanden, weil aufgrund einer Überzahlung in 2010 das GMHL sich 
2014 in einer Rückzahlungsvereinbarung zu dieser Zahlung verpflichtet hat. Die Verpflich-
tung wurde zum JA 2011 eingebucht (siehe Tz. 2.1.2). 

Der außerordentliche Ertrag wurde im Anhang erläutert (Erläuterungen zu § 45 GemHVO-
Doppik). 

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den drei Teilrechnun-
gen der Produkte 573005000 HGH, 573005999 Stiftung HGH - 999 und 99210998 Stif-
tungsverrechnung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Fi-
nanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernom-
men und die fortgeschriebenen Planansätze richtig dargestellt. Die Differenz aus der Auf-
nahme und Tilgung von Investitionskrediten stimmt mit der Veränderung der Verbindlich-
keiten in der Bilanz überein. 
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2.3.1 Rückflüsse und Gewährung von Ausleihungen 
(für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen Dritter) 

 
 2010 2011 

Kontenart 686 Einzahlungen (EZ) 8.559 EUR 793.862 EUR 

Kontenart 786 AZ -1.408.813 EUR -1.709.375 EUR 

Die Einzahlungen beruhten zum Großteil (694 TEUR) auf der Umbuchung von Forderungen 
aus Darlehen gegenüber der HL (1791991128) aus der Schlussbilanz 2010 auf Forderungen 
aus lfd. Konto gegenüber der HL (1791991123) zum Jahresbeginn.5 Gleichzeitig erfolgte die 
Buchung 686 an 772 AZ aus fremden Finanzmitteln (s. u.). 
Die Auszahlungen resultierten wiederum Großteils (1.591 TEUR) aus der erneuten Rück-
buchung der Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Für die Darstellung in der 
Schlussbilanz wurden die Forderungen wieder umgebucht vom Konto 1791991123 auf das 
Konto 1791991128. Gleichzeitig erfolgte die Buchung 672 EZ fremde Finanzmittel (siehe 
nächste Tz.) an 786. 
Die Ein- und Auszahlungskonten sind durch die Bebuchung bei Umgliederungen im Rah-
men der Eröffnungsbuchungen bzw. des Jahresabschlusses, ohne dass dieser tatsächliche 
Zahlungsströme entsprechen, zu hoch ausgewiesen. 

Bei den Einzahlungen ist des Weiteren die Rückzahlung von der Stiftung JJK des in 2009 
überzahlten Zuschusses in Höhe von 91 TEUR ausgewiesen. 
Die Auszahlung des planmäßigen Zuschusses an die Stiftung JJK für 2011 in Höhe von 
119 TEUR wurde als Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen ausgewiesen. Der 
Zuschuss sollte dem Ausgleich eines Verlusts der Ergebnisrechnung bzw. der zwischenzeit-
lichem Liquiditätssicherung dienen, es handelte sich nicht um eine investive Ausleihung. 
Der Ausweis in den Kontenarten 686/786 ist daher nicht korrekt. 

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 
 
 2010 2011 

Kontenart 672 Einzahlungen 2.898.826 EUR 2.560.830 EUR 

Kontenart 772 Auszahlungen -1.783.329 EUR -2.559.459 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln sollen 
Zahlungen ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik 
über Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß allerdings 
2011 noch keine Geschäftskonten, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches 
Buchhaltung und Finanzen. Es gab im Ergebnis keine Auszahlungen, sondern nur Ver-
schiebungen von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebu-

                                                 
5 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung HGH zum 31.12.2010 vom 24.04.2018, Tz. 2.3.1 AZ für die 

Gewährung von Ausleihungen. 
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chung der Kontenarten 672 und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, so-
dass die liquiden Mittel am Ende der Finanzrechnung nicht durch die Finanzmittelbewe-
gungen bei der HL berührt wurden. 

Zur Eröffnung des Jahres 2011 wurden die Forderungen gegenüber der HL auf das laufende 
Konto umgebucht (1791991133 an 179199118). Bei der Buchung wurden auch die Finanz-
rechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine reine Sachbuchung ohne Zah-
lungsmittelfluss handelte (6868100000 an 7720000000), wodurch das Auszahlungskonto 
um 694 TEUR zu hoch ausgewiesen ist. 

Zum Jahresabschluss wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufendem Konto 
gegenüber der HL gegeneinander verrechnet (3791991123 an 1791991123). Bei der Bu-
chung wurden auch die Finanzrechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine 
reine Sachbuchung ohne Zahlungsmittelfluss handelte. Beide Konten sind hierdurch um 
481 TEUR zu hoch ausgewiesen. 

Ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die verbliebenen Forderungen für die 
Schlussbilanz wieder umgebucht (1791991128 an 1791991123) und dabei abermals die Fi-
nanzrechnung berührt. Auch hier handelte es sich um eine Sachbuchung, wodurch die Kon-
ten 6720000 und 7868100 um 1.591 TEUR zu hoch ausgewiesen sind. 

2.3.3 Fazit zur Finanzrechnung 

Durch auch auf Finanzrechnungskonten gebuchte Sachbuchungen sind Ein- und Auszah-
lungskonten um insgesamt jeweils 2,8 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen. Das RPA fordert die 
Verwaltung auf, die geschilderten Buchungen künftig auszuführen, ohne dass die Finanz-
rechnung berührt wird. 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung der 
Stiftung HGH weist Ein- und Auszahlungen aus, obwohl diese nicht tatsächlich stattgefun-
den haben. Sie suggeriert durch den Ausweis fremder Finanzmittel sogar, dass zusätzlich 
durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Damit vermittelt die Finanzrechnung nicht ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Um-
stand wird im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Seit 2012 verfügt die Stiftung 
über ein eigenes Geschäftskonto, sodass die Finanzrechnung ab dem JA 2013 diese erläute-
rungsbedürftigen Besonderheiten nicht mehr ausweisen sollte. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss. 

Nach § 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände, die dazu führen, dass 
der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt im Anhang zu erläutern. So wird erklärt, 
warum die Finanzrechnung nicht die tatsächlichen Verhältnisse der Stiftung abbildet. Die 
Überbewertung der Kunstgegenstände hingegen um 472 TEUR (siehe Tz. 1.1), wodurch die 
Vermögenslage im JA 2011 nicht richtig dargestellt ist, wird im Gegensatz zum JA 2010 
nicht im Anhang erläutert. 

2.5 Lagebericht 

Dem Jahresabschluss ist ein vom Bürgermeister am 30.11.2017 unterzeichneter Lagebericht 
beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und Rücklagen-
entwicklung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zuge-
wandte Vermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). Im Lage-
bericht wird der Vermögenserhalt mit einer Eigenkapitalquote von 95,9 % belegt. 

Das Eigenkapital ist zwar in 2011 durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss um 
420 TEUR auf 26,5 Mio. EUR gestiegen. Durch die Ausweitung der Bilanzsumme um 
835 TEUR jedoch ist die Eigenkapitalquote gesunken. Sie betrug zu Beginn des Jahres 2011 
noch 97,3 %. Anhand der Eigenkapitalquote kann der Nachweis, dass das Stiftungsver-
mögen in 2010 erhalten wurde, nicht erbracht werden. 

Das RPA fordert die Verwaltung auf, den Erhalt des Stiftungsvermögens künftig auf andere 
Art nachzuweisen. 

Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

 

Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr Anfangs- 
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

Endbe-
stand 

Anfangs- 
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

Endbe-
stand 

 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 173.438 173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 
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Der Vorjahresfehlbetrag (65 TEUR) wurde aus der freien Rücklage ausgeglichen (siehe Tz. 
2.1.3). Der Jahresüberschuss 2011 (420 TEUR) soll nach Beschlussfassung der Bürgerschaft 
der freien Rücklage (168 TEUR) und der Zweckrücklage (252 TEUR) zugeführt werden. 

Die Entwicklung der Rücklagen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stif-
tungen von Bedeutung. Eine Übersicht sollte daher aus Sicht des RPA zukünftig zum Be-
standteil des Anhangs oder des Lageberichtes gemacht werden. (Die Darstellung der Ent-
wicklung der Rücklage ist pflichtiger Bestandteil des Vorberichts zum Haushaltsplan.6) 

4 Mittelverwendung 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge 
aus dem übrigen Vermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Förderung der Be-
treuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein. 

Neben der Förderung des Alten- und Pflegeheims (APH) Heiligen-Geist-Hospital gewährte 
die Stiftung 2010 einen Zuschuss (1.300 EUR) für einen Snoezel-Wagen für das APH Jochen-
Klepper-Haus. 

Da die Stiftung JJK 2011 einen Überschuss erwirtschaftete, wurde ihr anders als in den Vor-
jahren kein Zuschuss geleistet. 

5 Zusammenfassung 

Das Fehlen forderungsbegründender Unterlagen für die Forderungen gegenüber der Stif-
tung JJK wird beanstandet. 

Bei den Bilanzposten 

• Wohnbauten, 

• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude und 

• Sonderposten 

wurden bereits in der Prüfung der EB wesentliche Fehler vom RPA festgestellt und sie 
wurden jetzt keiner systematischen Prüfung unterzogen. Von der Verwaltung wurden 
bisher dort keine EB-Korrekturen durchgeführt. Es kann daher nicht ausgeschlossen 
werden, dass der JA insoweit fehlerhaft ist. 

Die Kunstgegenstände sind um 472 TEUR überbewertet. 

Die ARAP sind um 398 TEUR zu hoch ausgewiesen, die Forderungen entsprechend zu 
niedrig. 

                                                 
6 

Vgl. Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden ,Tz. 4.1 Stiftungen. 
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Insofern vermittelt der JA 2011 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung HGH.

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens in 2011 und
wendung der Stiftungsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Die wesentlichen Punkte des Berichts wurden am 26.i0.2018
und der Stiftungsverwaltung besprochen.

der satzungsgemäßen Ver-

mit der Abteilung Bilanzen

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgender Textziffer erbeten:

Tz. Bezeichnunq Seite

1.1 Vorjahre (EB-Korrekturen)

Unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck 01.1 1.2018
14.901.07.73-2011
xe6/bu

ill^,{
Dr.Katja Schur

Anlage:
Iahresabschluss 2011 der Stiftung
Heiligen-Geist-Hospital mit Lagebericht

Elke Kreutzer

I4 Bericht über die Prüfung des Iahresabschlusses der Stiftung
Heiligen-Geist-Hospital zum 37 .7 2.201 7

21 von 53 in Zusammenstellung



22 von 53 in Zusammenstellung



23 von 53 in Zusammenstellung



24 von 53 in Zusammenstellung



25 von 53 in Zusammenstellung



26 von 53 in Zusammenstellung



27 von 53 in Zusammenstellung



28 von 53 in Zusammenstellung



29 von 53 in Zusammenstellung



30 von 53 in Zusammenstellung



31 von 53 in Zusammenstellung



32 von 53 in Zusammenstellung



33 von 53 in Zusammenstellung



34 von 53 in Zusammenstellung



35 von 53 in Zusammenstellung



36 von 53 in Zusammenstellung



37 von 53 in Zusammenstellung



38 von 53 in Zusammenstellung



39 von 53 in Zusammenstellung



40 von 53 in Zusammenstellung



41 von 53 in Zusammenstellung



42 von 53 in Zusammenstellung



43 von 53 in Zusammenstellung



44 von 53 in Zusammenstellung



45 von 53 in Zusammenstellung



46 von 53 in Zusammenstellung



47 von 53 in Zusammenstellung



48 von 53 in Zusammenstellung



49 von 53 in Zusammenstellung



50 von 53 in Zusammenstellung



1,201- Haushalt und Steuerung
1,201.2 -Abteilung Bilanzen, Haupt-

und Anlagenbuchhaltung

Zeichen: l 'O/

1 .1 40 - Rechnungsprufungsamt
uber

1.000 - Burgermeister

Lübeck, den 04.02.2019
Auskunft: Dieter l' Orteye

Klaas-P. Krabbenhöft
Tel.: 2053; Fax: 2090
e-mail : bitanzen@tuebeck.de

1 . 140 nechriffiuiungsamt

| 2. Feb, 20lg

PrGr

Rechnungsprüfungsangelegenheiten: stellungnahme zum Bericht über die prüfung des
Jahresabschlusses der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital zum 31.i2,20i I

Mit Email vom 07.11.2018 hat das Rechnungsprüfungsamt (RPA) seinen Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses 2011 vorgelegt. Darin wird insbesondere um Stellungnahme zu eventuellen
Korrekturen an der Eröff nungsbilanz gebeten, die auch mit der Prüfung des Vorjahresabschluss
2010 im Mai diesen Jahres bereits thematisiert worden waren. Die Verwaltung baf daraufhin noch
im Mai bei der Stiftungsaüfsichtsbehörde des Innenministeriums um Klärstellung diverser
stiftungsrechtlicher Sachverhalte, die durch die Begelungen der GemHVO-Doppik nicht oder nur im
Widerspruch zu anderen rechtlichen Regelungen umgesetzt werden könnten. Trotz regelmäßiger
Nachfrage reagierte die Stiftungsaufsichtsbehörde eßt am 12.12.2018 mit einer Email, die auf die
übermittelten Fragen grundsätzlich nicht eingeht aber dem Hinweis, dass allgemeingültige
Antworten noch nicht gegeben werden können. Damit bleibt der Rechtsrahmen für die Verwaltung
und das Rechnungsprüfungsamt weiterhin eigenständig interpretationsfähig und offen.

Das Rechnungsprüfungsamt ist der Ansicht,. dass der Jahresabschluss 2011 ein nicht den
tatsächlichen entsprechendes Bild der vermogens-, Finanz- und Ertragslage widersiiegelt.
Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass aufgrund der im Weiteren beschriebenen Umstände
insbesondere bei den Kunstgegenständen und der noch unbeantworteten Anfragen an die
Stiftungsaufsicht beim Innenministerium keine andere Verfahrensweise möglich gewesen ist.

Ebenfalls bat das Rechnungsprüf ungsamt mit dem prüfbericht 2011 um steilungnahme
insbesondere zu folgenden Punkten, wo die Venvaltung wie folgt zu Stellung mit:

Umgliederung von Wohngebäuden in einen anderen Bilanzposten

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital verpachtet Gebäude an die Seniorlnneneinrichtungen der
Hansestadt Lübeck (SlD. Hierbei handelt es sich um Wohngebäude, die allerdings gewerblich als
Altenpflegeheime genutzt werden und dementsprechend im Bilanzposten ,,Dienst-, Geschäfts- und
Betriebsgebäude" richtigerweise ausgewiesen werden sollten.

Eine Umgliederung wird für den nächsten zu erstellenden Jahresabschluss vorgesehen. Da sich
dabei keine Werte ändern, sondern lediglich Summen andersausgewiesen werden würden, wurde
diese Korrektur bisher nur nachrangig verfolgt.
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Übernahme aus vorhandenen Anlagenverzeichnissen

Bislang konnte zwischen dem Rechnungsprüfungsamt und der Verwaltung noch keine einheitliche
Interpretation zur Anwendung der Vereinlachungsregelung gemäß I 55 Abs. 5 GemHVo-Doppik
erreicht werden. Danach dürfen mit der Eröff nungsbilanz die Werte aus bestehenden
Anlagennachweisen übernommen werden. Hierbei kann unstrittig auf eine Prüfung der sachlichen
Richtigkeit nicht verzichtet werden. Die Kommentierungen betonen einheitlich insbesondere die
Notwendigkeit eines zahlenmäßigen Abgleichs. Unklar ist, mit welchem Aufwand darüber hinaus
eine Prüfung angesetzt werden muss, so dass z.B. die kameralen Berechnungsgrundlagen
hinterfragt und den heutigen, doppischen Regelungen angepasst werden müssen. Nach
Einschätzung der verwaltung würde damit aber eine vereinfachung dann nicht mehr eneicht.

Eine erneute Anfrage an das Innenministerium ist mit der Bitte um diesbezügliche Klarstellung auf
den Weg gebracht.

Kunstgegenstände

Die Korrektur der Überbewertung von Kunstgegenständen (Figuren) in Höhe von rund 472 T€ ist
aus verwaltungstechnischen Gründen erst im Wirtschaftsjahr 2014 und damit im dem rechtlich
zulässigen Zeitraum gemäß $ 56 Abs. 3 GemHVO-Doppik im Rahmen einer Korrektur an der
Eröff nungsbilanz erfolgt.

Buchungsbegründende Unterlagen bei den Forderungen :

Nach Rücksprache mit der Stiftungsverwaltung sind dem Rechnungsprüf ungsamt für die
Forderungen gegenüber der Stiftung ,,St. Johannis-Jungfrauenklostel' bereits forderungsbegründete
Unterlagen zur Verfügung gestellt worden bzw. werden zukünftig im Rahmen der Erstellung der
Jahresabschlüsse zeitnah bereitgestellt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Stiftung "Heiligen-Geist-Hospital' wurde ein Akiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe
von 398..|86,72€ gebildet. Dieser ergibt sich aus einer Rückzahlungsvereinbarung zwischen der
Stiftungsvenaraltung und der Hansestadt Lübeck (Gebäudemanagement) zu den Jahren 2010 und
2011 (siehe auch lll. Sonstige Angaben). Aufgrund buchungstechnischer und systembedingter
Belange in der Buchhaltungssottware konnte der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten nur in
dieser Bilanzposition korrekt und nicht wie vom Rechnungsprüfungsamt gefordert unter 2.2
,,Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände' dargestellt werden. Daher ist die
Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung um rund 398T€ zu hoch ausgewiesen, die
Forderungen entsprechend zu niedrig. Diese Darstellungsweise hat insgesamt keine Veränderung
der insgesamt bilanzierten Werte zur Folge.

Investive Rechnungsabgrenzungsposten

Nach 5 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind geleistete Zuwendungen für die Anschaffung und
Herstellung von Vermögensgegenständen als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und
entsprechend der Zweckbindungsfrist jährlich ,,abzuschreiben". Das Rechnungsprüfungsamt stellte
fest, dass zur Eröffnungsbilanz solche Abgrenzungsposten nicht gebildet wurden, obwohl in den
Jahren 2000 bis 2004 investive Zuwendungen nachvollzogen werden konnten.
Der Sachverhalt befindet sich weiterhin in Prüfung und soll nach Absprache mit dem
Rechnungsprüfungsamt auch mit der Stiftungsaufsicht geklärt werden. Da die Zweckbindungsfrist
im Zweifelsfall der Restnutzungsdauer der Abschreibungstabelle entspricht, wären Zuwendungs-
bescheide'über bis zu 80 Jahre zu überprüfen. Das Rechnungsprüfungsamt begrenz den Zeitraum
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aut zshn Jahre entsprechend der sonstigen Vorgaben zur Eröffnungsbilanz, die sich die Hansestadt
selbst gegeben hat.

Abschließend

Am 1 1 .12.2018 nahm der Hauptausschuss die Zeitplanung zur Erstellung der Jahresabschlüsse der
von der Hansestadt verwalteten Stiftungen zur Kenntnis. Danach waren bis zum Jahresende 2Ot8
weitere 27 Jahresabschlüsse der Stiftungen noch zu erstellen. Mit höchster Priorität wurden in den
letzten Jahren die Jahresabschlüsse der- Hansestadt Lübeck selbst und diejenigen
Jahresabschlüsse erstelh, zu denen das Finanzamt die Fortführung der Anerkennung ier
Gemeinnützigkeit regelmäBig prüfen muss. Aufgrund weiterhin begrenzter Kapazitäten wurde die

Stiftungsjahresabschlüsse zunächst zurück gestellt.

Lindenau
rgermeister der Hansestadt Lübeck
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